
 

 

 

              

 

Münster, 10.11.2025 

 

  
Einrichtung eines Zebrastreifens an der Kreuzung Wilkinghege/Gassel-

stiege 

 

Die BV-Nord möge beschließen: 

 

Auf der Straße Wilkinghege wird im Kreuzungsbereich mit der Gasselstiege ein 

Zebrastreifen eingerichtet. 

 

Begründung: 

Die Gasselstiege wird täglich von mehreren hundert Menschen als Radweg für 

den Weg zur Arbeit, zur Uni oder zur Schule genutzt. Gleichzeitig verkehren auf 

der Wilkinghege gerade zu den Stoßzeiten am Vor- und Nachmittag sehr viele 

motorisierte Fahrzeuge, die ein Überqueren der Wilkinghege sehr erschweren. 

Der Kreuzungsbereich ist wegen der erhöhten Gefahrenlage bereits mit einem 

Warndisplay ausgerüstet. 

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur Vereinfachung der Querung der 

Wilkinghege ist daher an dieser exponierten Stelle ein Zebrastreifen erforderlich. 

Vor einiger Zeit wurde ein ähnlicher Antrag von der Verwaltung bereits abschlä-

gig beschieden. Allerdings haben sich die rechtlichen Rahmenbedingungen für die 

Einrichtung von Zebrastreifen verändert. Dieser veränderten Rechtslage soll 

durch diesen Antrag Rechnung getragen werden. 
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